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Hauptsatzung 
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der Stadt Willebadessen 
 

vom 21.10.1999 
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Präambel 
 
 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), 
hat der Rat in seiner Sitzung am 26.10.2009 folgende 6. Änderung 
der Hauptsatzung beschlossen: 
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§ 1 Name, Bezeichnung, Gebiet  
 
(1) Die Stadt führt den Namen "Stadt Willebadessen".  
(2) Die Stadt Willebadessen umfasst rund 128 km². 
(3) Die früher selbstständigen Gemeinden Altenheerse, Borlinghau-
sen, Eissen, Engar, Fölsen, Helmern, Ikenhausen, Löwen, Niesen, 
Peckelsheim, Schweckhausen, Willebadessen und Willegassen füh-
ren neben dem Namen der Stadt ihren Namen als Stadtteil   
weiter. 
(4) Der Sitz der Stadtverwaltung ist im Stadtteil Peckelsheim. Im 
Stadtteil Willebadessen ist eine hauptamtlich besetzte Verwaltungs-
nebenstelle eingerichtet. 
 

§ 2 Wappen, Banner, Siegel  
 
(1) Der Stadt ist mit Urkunde des Regierungspräsidenten in 

Detmold vom 17.02.1977 das Recht zur Führung eines 
Wappens verliehen worden.  

 Beschreibung des Wappens: 
In Gold (Gelb) unter einem roten, gotischen doppelten Tor-
bogen stehend in blauen Gewändern vorn die Figur des hei-
ligen Vitus und hinten die eines Bischofs. 

(2) Der Stadt ist ferner mit Urkunde des Regierungspräsidenten 
in Detmold vom 17. Februar 1977 das Recht zur Führung ei-
nes Banners verliehen worden.  

 Beschreibung des Banners: 
Von Blau und Gelb längsgestreift. 

(3) Die Stadt führt ein Dienstsiegel mit dem Stadtwappen. Das 
Dienstsiegel gleicht in Beschriftung und Form dem dieser 
Hauptsatzung beigedrückten Siegel. 

 
§ 3 Einteilung des Stadtgebietes in Bezirke  

 
(1) Das Stadtgebiet wird in folgende Stadtteile eingeteilt: 
 
   1. Altenheerse 
   2. Borlinghausen 
  3. Eissen 
   4. Engar 
  5. Fölsen 



Seite 3 

    6. Helmern 
   7. Ikenhausen 
   8. Löwen 
   9. Niesen 

10. Peckelsheim 
11. Schweckhausen 
12. Willebadessen 
13. Willegassen 

 
(2) Für den Stadtteil Willebadessen wird ein Bezirksausschuss gebil-
det, der aus 13 Mitgliedern besteht, davon höchstens 11 sachkundi-
ge Bürger. Alle Mitglieder des Bezirksausschusses sollen in dem 
Stadtteil, für den der Bezirksausschuss gebildet wird, wohnen. Die 
Bestellung beratender Mitglieder richtet sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften (§ 39 Abs. 4 GO). 
 
(3) Die Zuständigkeiten der Bezirksausschüsse werden gem. § 41 
Abs. 2 GO durch gesonderten Ratsbeschluß festgelegt. 
 
(4) Für die Stadtteile Altenheerse, Borlinghausen, Eissen, Engar, 
Fölsen, Helmern, Ikenhausen, Löwen, Niesen, Peckelsheim, 
Schweckhausen und Willegassen wird vom Rat ein Ortsvorsteher 
gewählt. Die Wahl erfolgt für die Dauer der Wahlzeit des Rates. Der 
Ortsvorsteher muss in dem Stadtteil für den er bestellt wird, wohnen 
und dem Rat angehören oder angehören können. Der Bürgermeister 
und seine Stellvertreter sollen nicht zum Ortsvorsteher gewählt wer-
den. Der Ortsvorsteher führt die Bezeichnung Ortsbürgermeister. 
 
(5) Der Ortsvorsteher hat die Belange seines Stadtteils gegenüber 
dem Rat wahrzunehmen. Im Rahmen dieser Aufgabe ist er jederzeit 
berechtigt und verpflichtet, Wünsche, Anregungen und Beschwerden 
aus seinem Stadtteil aufzugreifen und an den Rat oder an den für die 
Entscheidung zuständigen Ausschuss weiterzuleiten. Der Rat bzw. 
der Ausschuss sollen den Ortsvorsteher vor der Entscheidung über 
Angelegenheiten, die Belange des Stadtteils berühren, hören. Die 
Anhörung kann sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen. Sie soll 
mündlich erfolgen, wenn der Ortsvorsteher in einer Angelegenheit 
dem Rat Wünsche, Anregungen oder Beschwerden vorgetragen hat. 
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(6) Der Bürgermeister kann den Ortsvorsteher mit der Erledigung be-
stimmter Geschäfte der laufenden Verwaltung beauftragen. Der 
Ortsvorsteher führt diese Geschäfte in Verantwortung gegenüber 
dem Bürgermeister durch. 
 
(7) Zur Abgeltung des dem Ortsvorsteher durch die Wahrnehmung 
seiner Aufgaben entstehenden Aufwandes erhält er eine monatliche 
Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Entschädigungsverord-
nung. Daneben steht dem Ortsvorsteher Ersatz des Verdienstausfal-
les nach Maßgabe des § 39 Abs. 7 Satz 7 i.V. mit § 45 Abs. 1 GO zu. 
 
(8) Der Bürgermeister ist berechtigt, den Bezirksausschussvorsitzen-
den und die Ortsvorsteher in geeigneten Fällen für den Bereich ihres 
Stadtteils mit der Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben und Ver-
pflichtungen zu beauftragen. 
 

§ 4 Unterrichtung der Einwohner 
 
(1) Der Rat hat die Einwohner über allgemein bedeutsame Angele-
genheiten der Stadt zu unterrichten. Die Unterrichtung hat möglichst 
frühzeitig zu erfolgen. Über die Art und Weise der Unterrichtung (z.B. 
Hinweis in der örtlichen Presse, öffentliche Anschläge, schriftliche 
Unterrichtung aller Haushalte, Durchführung besonderer Informati-
onsveranstaltungen, Abhaltung von Einwohnerversammlungen) ent-
scheidet der Rat von Fall zu Fall.  
(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn 
es sich um Planungen oder Vorhaben handelt, die die strukturelle 
Entwicklung der Stadt unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder 
die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern 
verbunden sind. Die Einwohnerversammlung kann auf Teile des 
Stadtgebiets beschränkt werden. 
(3) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohnerversammlung be-
schlossen, so setzt der Bürgermeister Zeit und Ort der Versammlung 
fest und lädt alle Einwohner durch öffentliche Bekanntmachung ein. 
Die in der Geschäftsordnung für die Einberufung des Rates festge-
legten Ladungsfristen gelten entsprechend. Der Bürgermeister führt 
den Vorsitz in der Versammlung. Zu Beginn der Versammlung unter-
richtet der Bürgermeister die Einwohner über Grundlagen, Ziele, 
Zwecke und Auswirkungen der Planung bzw. des Vorhabens. An-
schließend haben die Einwohner Gelegenheit, sich zu den Ausfüh-
rungen zu äußern und sie mit den vom Rat zu bestimmenden Rats-
mitgliedern aller Fraktionen und dem Bürgermeister zu erörtern.  
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Eine Beschlussfassung findet nicht statt. Der Rat ist über das Ergeb-
nis der Einwohnerversammlung in seiner nächsten Sitzung zu unter-
richten. 
(4) Die dem Bürgermeister aufgrund der Geschäftsordnung oblie-
gende Unterrichtungspflicht bleibt unberührt. 
 

§ 5 Anregungen und Beschwerden  
 
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit ande-
ren schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden an den Rat zu 
wenden. Anregungen und Beschwerden müssen Angelegenheiten 
betreffen, die in den Aufgabenbereich der Stadt fallen. 
 
(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich 
der Stadt fallen, sind vom Bürgermeister an die zuständige Stelle 
weiterzuleiten. Der Antragsteller ist hierüber zu unterrichten. 
 
(3) Eingaben von Bürgern, die weder Anregungen oder Beschwerden 
zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Ansichten etc.) sind oh-
ne Beratung vom Bürgermeister zurückzugeben. 
 
(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden i.S. von 
Abs. 1 bestimmt der Rat den Haupt- und Finanzausschuss. 
 
(5) Der Haupt- und Finanzausschuss hat Anregungen und Be-
schwerden inhaltlich zu prüfen. Danach überweist er sie an die zur 
Entscheidung berechtigte Stelle. Bei der Überweisung kann er Emp-
fehlungen aussprechen, an die die zur Entscheidung berechtigte 
Stelle nicht gebunden ist. 
 
(6) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angelegenheit, die 
den Gegenstand einer Anregung oder Beschwerde bildet, an sich zu 
ziehen bleibt unberührt. 
 
(7) Dem Antragsteller kann aufgegeben werden, Anregungen oder 
Beschwerden in der für eine ordnungsgemäße Beratung erforderli-
chen Anzahl einzureichen. Die Beratung kann in diesen Fällen bis zur 
Einreichung der notwendigen Unterlagen ausgesetzt werden. 
 
 
 



Seite 6 

(8) Von einer Prüfung von Anregungen und Beschwerden soll abge-
sehen werden, wenn 
 
a) der Inhalt einen Straftatbestand erfüllt, 
b) gegenüber bereits geprüften Anregungen oder Beschwerden 

kein neues Sachvorbringen vorliegt. 
 
(9) Der Antragsteller ist über die Stellungnahme des Haupt- und Fi-
nanzausschusses durch den Bürgermeister zu unterrichten. 
 

§ 6 Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 
 
(1) Der Rat führt die Bezeichnung "Rat der Stadt Willebadessen". 
(2) Die Mitglieder des Rates führen die Bezeichnung: "Ratsmitglieder 
- Ratsherr bzw. Ratsfrau". 
 

§ 7 Dringlichkeitsentscheidungen  
 
Dringlichkeitsentscheidungen des Hauptausschusses oder des Bür-
germeisters mit einem Ratsmitglied (§ 60 Abs. 1 und 2 GO) bedürfen 
der Schriftform. 
 

§ 8 Ausschüsse  
 
(1) Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer den in der Ge-
meindeordnung oder in anderen gesetzlichen Vorschriften vorge-
schriebenen Ausschüssen gebildet werden. Die Zahl der Aus-
schussmitglieder soll ungerade sein. 
 
(2) Der Rat kann für die Arbeit der Ausschüsse allgemeine Richtlinien 
aufstellen. 
 
(3) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres 
Aufgabenbereiches die Entscheidungen dem Bürgermeister zu über-
tragen. Der Rat kann sich für einen bestimmten Kreis von Geschäf-
ten oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehalten. 
 
(4) Die Vorsitzenden der Ausschüsse können vom Bürgermeister je-
derzeit Auskunft über die Angelegenheiten verlangen, die zum Auf-
gabenbereich ihres Ausschusses gehören; sie haben insoweit zum 
Zwecke der Unterrichtung ihres Ausschusses auch das Recht auf 
Akteneinsicht. 
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§ 9 Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz  
 
(1) Die Mitglieder des Rates erhalten eine Aufwandsentschädigung in 
Form eines monatlichen Pauschalbetrages und ein Sitzungsgeld 
nach Maßgabe der EntschVO für die Teilnahme an Rats-, Aus-
schuss- und Fraktionssitzungen. Die Anzahl der Fraktionssitzungen, 
für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 10 Sitzungen im Jahr 
beschränkt. 
 
(2) Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhalten für die 
Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld 
nach Maßgabe der EntschVO. Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für 
die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 10 Sitzungen im Jahr be-
schränkt. 
 
(3) Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen mit mindestens 10 Mitglie-
dern auch ein stellvertretender Vorsitzender - erhalten neben den 
Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach Abs. 1 zustehen, ei-
ne Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der EntschVO. 
 
(4) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des 
Verdienstausfalls. Der Verdienstausfall wird für jede Stunde der ver-
säumten regelmäßigen Arbeitszeit berechnet, wobei die letzte ange-
fangene Stunde voll zu rechnen ist. Der Anspruch wird wie folgt ab-
gegolten: 
 
a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstunden-
satz, es sei denn, dass sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile er-
litten haben. Der Regelstundensatz wird auf 7,50 € festgesetzt. 
 
b) Unselbstständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz 
übersteigende Verdienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, 
z.B. durch Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers, ersetzt. 
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c) Selbstständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale 
je Stunde erhalten, sofern sie einen den Regelsatz übersteigenden 
Verdienstausfall glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt 
durch eine schriftliche Erklärung über die Höhe des Einkommens, in 
der die Richtigkeit der gemachten Angaben versichert wird. 
 
d) Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen 
und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, 
erhalten für die Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haus-
halt mindestens den Regelstundensatz. Auf Antrag werden statt des 
Regelstundensatzes die notwendigen Kosten für eine Vertretung im 
Haushalt ersetzt. 
 
e) Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, die außerhalb der regelmä-
ßigen Arbeitszeit aufgrund der mandatsbedingten Abwesenheit vom 
Haushalt notwendig werden, werden auf Antrag in Höhe der nachge-
wiesenen Kosten erstattet. Kinderbetreuungskosten werden nicht er-
stattet bei Kindern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, es sei 
denn, besondere Umstände des Einzelfalls werden glaubhaft nach-
gewiesen. 
 
f) In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den Betrag von 
15,00 € je Stunde überschreiten. 
 

§ 10 Genehmigung von Rechtsgeschäften  
 
(1) Verträge der Stadt mit Mitgliedern des Rates oder der Ausschüs-
se sowie mit dem Bürgermeister und den leitenden Dienstkräften der 
Stadt bedürfen der Genehmigung des Rates. 
 
(2) Keiner Genehmigung bedürfen: 
 
Verträge, die auf der Grundlage feststehender Tarife abgeschlossen 
werden, 
 
Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der Grundlage einer 
von der Stadt vorgenommenen Ausschreibung zugestimmt hat, 
 
Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 
41 Abs. 3 GO) darstellt. 
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(3) Leitende Dienstkräfte i.S. dieser Vorschrift sind der Bürgermeister 
sein allgemeiner Vertreter sowie die gem. § 68 GO mit der auftrags-
weisen Erledigung bestimmter Angelegenheiten betrauten Beamten 
und Angestellten. 
 
 

§ 11 Bürgermeister 
 
(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates 
als auf den Bürgermeister übertragen, soweit nicht der Rat sich oder 
einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder 
für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehält. 
 
(2) Der Bürgermeister hat nach pflichtgemäßem Ermessen darüber 
zu entscheiden, welche Angelegenheiten als Geschäfte der laufen-
den Verwaltung anzusehen sind. 
 
(3) Der Bürgermeister informiert den Rat regelmäßig im Rahmen 
seiner Unterrichtungspflicht aus § 55 Abs. 1 GO.  
 
(4) Der Bürgermeister trifft die dienstrechtlichen und arbeitsrechtli-
chen Entscheidungen. Entscheidungen für Bedienstete in Führungs-
funktionen, die das beamtenrechtliche Grundverhältnis oder das Ar-
beitsverhältnis zur Gemeinde verändern, sind vom Rat einvernehm-
lich mit dem Bürgermeister zu treffen. Kommt ein Einvernehmen 
nicht zustande, kann der Rat die Entscheidung mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder treffen. 
 
 

§ 12 Stellvertreter des Bürgermeisters 
 
(1) Der Rat wählt zu Beginn der ersten Sitzung nach der Neuwahl für 
die Dauer seiner Wahlzeit aus seiner Mitte ohne Aussprache zwei 
Stellvertreter des Bürgermeisters. 
 
(2) Die Stellvertreter des Bürgermeisters erhalten neben den Ent-
schädigungen, die ihnen nach § 9 Abs. 1 zustehen, eine Aufwands-
entschädigung nach Maßgabe der EntschVO. 
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§ 13 Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben sind, werden vollzogen im Amtsblatt der Stadt 
Willebadessen. 
Das Amsblatt erscheint monatlich und wird kostenlos an alle Haus-
halte im Stadtgebiet verteilt. Es liegt außerdem im Rathaus Peckels-
heim und der Verwaltungsnebenstelle aus. Darüber hinaus ist ein 
Einzelbezug bei der Stadt Willebadessen gegen Erstattung der Ver-
sandkosten möglich. 
 
(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzungen werden durch 
Aushang in den Bekanntmachungskästen der einzelnen Stadtbezirke 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Maßgebend für den Vollzug ist der Aushang in folgenden Bekannt-
machungskästen: 
 

a) Stadtteil Peckelsheim: Dorfplatz, Lützer Straße 
b) Stadtteil Willebadessen: Eingang Verwaltungsnebenstelle 

(Kurpark) 
 
Bei der Bestimmung der Dauer des Aushangs sind die in der Ge-
schäftsordnung festgelegten Ladungsfristen zu beachten. Auf den 
einzelnen Bekanntmachungen sind der Zeitpunkt des Aushangs und 
der Zeitpunkt der Abnahme zu bescheinigen. Die Abnahme darf frü-
hestens am Tage nach der Ratssitzung erfolgen. 
 
(3) Öffentliche Bekanntmachungen, die im Amtsblatt der Stadt Wille-
badessen" wegen der festgelegten Erscheinungstermine nicht recht-
zeitig veröffentlicht werden können, werden in den lokalen Tageszei-
tungen bekanntgemacht. 
 
(4) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Abs. 1 bzw. 
Abs. 3 festgelegten Form in Folge höherer Gewalt oder sonstiger un-
abwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt die Bekanntma-
chung durch Aushang in folgenden Bekanntmachungskästen: 
 

a) Stadtteil Peckelsheim: Dorfplatz, Lützer Straße 
b) Stadtteil Willebadessen: Eingang Verwaltungsnebenstelle 

(Kurpark) 
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Ist der Hinderungsgrund entfallen, wird die öffentliche Bekanntma-
chung nach Abs. 1 unverzüglich nachgeholt. 
 
 

§ 14 Inkrafttreten  
 
Die 6. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Willebadessen tritt mit 
dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende 6. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Willebad-
essen wird hiermit gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NW S. 
666) und der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekantmachungsverordnung) vom 
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in den zurzeit gültigen Fassungen öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-

benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wil-

lebadessen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt. 

 
Willebadessen, den 15.06.2010 
 
 
gez. Hans Hermann Bluhm 
Bürgermeister  


